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NICHT 
VERPASSEN!

Per Telefon um 
Rat fragen

Je mehr Richtlinien, desto 
mehr Fragen. Um dem wach-
senden Bedürfnis gerecht zu 
werden, hat Bio Suisse eine 
zentrale Anlaufstelle geschaf-
fen. Ergänzend zu diversen 
Merkblättern bietet der Ver-
band von Montag bis Freitag 
von 8.30 bis 12 Uhr und  
von 13.30 bis 17 Uhr einen 
Beratungs-Telefonservice 
(061 204 66 05) an. sjh

Infotafel bestellen 
und aufklären

Die Landwirtschaft steht im 
Blickfeld von Spaziergänger- 
(innen), dies sollte nicht kon-
sequent als negativ betrach-
tet werden. Der Kontakt kann 
genutzt werden, um aufzu-
klären, weshalb und welche 
Mittel als Pflanzenschutz, 
-stärkung oder -düngung aus-
gebracht werden. Auch Infota-
feln können die Mitmenschen 
aufklären. Diverse Thementa-
feln können jetzt kostenlos 
(exkl. Porto) unter www.lid.ch 
bestellt werden, um sie für die 
Saison bereitzuhaben.
 David Perler

Journal ist jetzt auch 
bei Bienen Pflicht

In der Verordnung über Tier-
arzneimittel ist neu die Buch-
führung über Behandlungen 
bei Bienen vorgeschrieben. 
Noch bis am 30. April kön-
nen sich Imker(innen) für das 
Gesundheitsprogramm des 
Bienengesundheitsdiensts 
anmelden und Unterstützung 
erhalten. Das Ziel ist es, 
bestmögliche Voraussetzun-
gen für gesunde Honigbienen 
zu schaffen. sb

FRAGE AN DEN FACHMANN

Rudolf Streit, was muss ich als Landwirt bei Flur- und  
Bewirtschaftungswegen beachten? 

Flur- und Bewirtschaftungs-
wege sind in letzter Zeit 
vermehrt in den Fokus von 

Bewirtschaftungsauflagen für 
Landwirte geraten. Insbeson-
dere bei der Anwendung von 
Düngern und Pflanzenschutz-
mitteln auf Landwirtschafts-
land, das an Flur- und Bewirt-
schaftungswege grenzt, 
müssen neue Regelungen 
beachtet werden. 

Bereits seit mehreren Jahren 
muss der Bewirtschafter des 
angrenzenden Landes, sei es 
als Pächter oder als Eigen-
tümer, zur Erfüllung des ÖLN 
entlang der Güterstrasse einen 
Pufferstreifen von mindestens 
0,5 Metern Breite einhalten. 
Auf diesem Pufferstreifen 
dürfen weder Dünger noch 
Pflanzenschutzmittel (auch 
nicht zur Einzelstockbehand-
lung) eingesetzt werden. Zu-
dem muss neu bei der An-
wendung von Pflanzenschutz- 
mitteln auf Flächen, die eine 
Neigung von mehr als 2 Pro-

zent in Richtung einer entwäs-
serten Strasse aufweisen, das 
Risiko einer Abschwemmung 
reduziert werden (z. B. durch 
die Anlage eines bewachsenen 
Pufferstreifens). Die Strasse 
(gilt auch für Wege) gilt als 
entwässert, wenn sie z. B.  
über einen Einlaufschacht in 
ein Oberflächengewässer  
oder eine Abwasserreinigungs-
anlage entwässert wird. Sind 
keine Einlaufschächte vorhan-
den und läuft das Regenwas-
ser «über die Schulter» in das 
angrenzende Land, handelt es 
sich nicht um eine entwässer-
te Strasse. Bei der Grundkont-
rolle Gewässerschutz wird 
zudem geprüft, ob Entwässe-
rungsschächte so angelegt 
oder geschützt sind, dass 
keine Nährstoffe oder Pflanzen-
schutzmittel in ein Gewässer 
gelangen können. Allenfalls ist 
daher um einen Entwässe-
rungsschacht ein bewachsener 
Pufferstreifen von mindestens 
0,5 Metern ab Schachtrand 
anzulegen.

Wurden Güterstrassen mit 
Unterstützung von öffentlichen 
Mitteln (z. B. Investitionshilfen 
aufgrund des Landwirtschafts-
gesetzes) erstellt, sind die 
damit verbundenen Auflagen 
zu beachten. Im Ackerbauge-
biet wird vielerorts zu nahe an 
die Strasse heran gepflügt. 

Zum Schutz der Strasse darf 
daher das Bankett aber nicht 
umgepflügt oder aufgefüllt 
werden. Bei Strassen mit 
Hartbelägen wird ein Pflügab-
stand zum Fahrbahnrand von 
mindestens 1,5 Metern emp-
fohlen, bei Naturwegen kann 
ein Abstand von mindestens 
0,5 Metern genügen. Diese 
Auflagen sind häufig in den 
Strassen- oder Unterhaltsreg-
lementen von Genossenschaf-
ten oder Gemeinden enthal-
ten. Ebenfalls Bestandteil von 
Reglementen ist die Einhal-
tung des Lichtraumprofiles. 
Nach den Reglementsbestim-
mungen haben Anstösser die 
Einhaltung des festgelegten 
Lichtraumprofiles sicherzustel-
len, indem sie z. B. die über-
hängenden Äste von Bäumen 
zurückschneiden. Bei der 
Festlegung des Lichtraumprofi-
les ist auch massgebend, 
welchem Zweck die Strasse 
dient. Als Beispiel für Flur- und 
Bewirtschaftungswege für die 
landwirtschaftliche Bewirt-

schaftung kann ein Lichtraum-
profil von 4,5 Metern in der 
Höhe über der Fahrbahnober-
fläche und beidseits von je 
0,5 Metern ab dem Fahrbahn-
rand genannt werden. 

Vielfach haben Flur- und Be-
wirtschaftungswege einen 
anderen Eigentümer als das 
angrenzende Landwirtschafts-
land. Eigentümer können die 
Gemeinde, eine Flurgenossen-
schaft oder die Eigentümer der 
erschlossenen Grundstücke 
als Miteigentümer sein. Dies 
ist wichtig, wenn über Rechte 
und Pflichten bei der Benüt-
zung der Güterstrasse disku-
tiert wird. Wenn die Flur- oder 
Bewirtschaftungswege im 
öffentlichen Eigentum stehen, 
werden zudem die erschlosse-
nen Grundstücke zu einem 
Unterhaltsbeitrag verpflichtet. 
Je nach Umfang der Unter-
haltskosten und der Länge der 
Strassen kann dies zu Beiträ-
gen von mehreren Tausend 
Franken pro Betrieb führen. 
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Rudolf 
Streit

Rudolf Streit ist Stell-
vertretender Bereichsleiter 
Bewertung & Recht bei der 
Agriexpert. Bei Fragen hilft 
Agriexpert gerne weiter: 
056 462 52 71.

Um einen Entwässerungsschacht muss ein bewachsener Pufferstreifen von mindestens 0,5 Metern ab Schachtrand angelegt werden.  (Bild Agriexpert)

AKTUELLES AUS DER STALLAPOTHEKE

Unterstützen beim Abkalben 

Festliegen kurz vor oder 
nach dem Abkalben ist ein 
bekanntes Phänomen. 

Insbesondere ältere Kühe und 
jene, denen ein paar Kilos zu 
viel auf den Rippen kleben, 
bleiben um die Zeit des Abkal-
bens gerne am Boden. «Kal-
zium» heisst die einfache Be-
handlungsmethode. Es kann 
aber auch einmal am Phosphor 
liegen, dass eine Kuh nicht 
aufstehen kann. 

Die richtige Mineralstoff-
versorgung der Milchkuh ist 
das A und O – und zwar zu 
jeder Zeit. So unterscheiden 
sich die Bedürfnisse je nach 
Phase. Aus der Stallapotheke 
kann immer mit Schüssler- 
Salzen unterstützt werden.

Drogist Christian Stettler aus 
Eggiwil BE, rät, zur Prävention 
gegen das Festliegen bei 
Frischgekalbten, aber auch im 

Akutfall unterstützend zur 
tierärztlichen Therapie, die 
Schüssler-Salze 2, 5, 7 und  
22 einzusetzen. Calcium Phos-
phoricum (Nr. 2) ist das Auf-
baumittel. Kalium Phosphoricum 
(Nr. 5) gilt als Energiemittel. 
Magnesium Phosphoricum 
(Nr. 7) ist das Nerven- und 
Muskelmittel. Zu guter Letzt 
und ganz wichtig: Calcium 
 Carbonicum (Nr. 22) gilt als 
Energiespeicher und Knochen-
mittel.  

Sinnvoll ist, mit der Verabrei-
chung der Schüssler-Salze, die 
biochemische Mineralstoffe 
und in jeder Drogerie erhält-
lich sind, nicht zu warten, bis 
das Tier am Boden liegt, son-
dern bereits einige Tage vor 
dem erwarteten Abkalben 
damit zu beginnen. In Tablet-
tenform können die Salze im 
Wasser (Tränke) oder über das 
Futter verabreicht werden. So 
gilt: Zwei- bis dreimal täglich 
mindestens drei bis fünf Tab-
letten pro Nummer und Gabe 
zu verabreichen. 

Der Einsatz sollte über mehre-
re Tage dauern, bis die Kuh mit 
voller Energie in die nächste 
Laktation gestartet ist. sb

Schüssler-Salze sind in Drogerien erhältlich und können leicht 
verabreicht werden.  (Bild sb)

DAS HAT DER LERNENDE DIESE WOCHE ERLEBT

Das gute Wetter optimal ausgenutzt

Es herrscht optimales 
Wetter, um Vollgas auf 
dem Acker zu geben, 

bevor der Regen wieder 
kommt. Zum Start der Woche 
stand Scheibeneggen auf 
dem Programm. Ich fuhr mit 
unserem John Deere zum 
Lohnunternehmer im Nach-
bardorf und holte dort die 
Scheibenegge. Im Anschluss 
fuhr ich zum Feld, das 
20 Min. vom Lehrbetrieb in 
Hefenhausen TG entfernt 
liegt. Dort kam mir unser 
Verpächter zu Hilfe, um die 
Scheibenegge richtig einzu-
stellen. Da ich dieses Feld 
bereits Mitte Februar mit der 
Scheibenegge bearbeitet 

hatte, beschlossen wir, 
schräg zur Feldgrenze zu 
fahren, um nicht in dieselbe 
Spur vom ersten Mal zu fallen 
und um eine bessere Bear-
beitung sicherzustellen.

Am Dienstag liessen wir den 
Boden abtrocknen, sodass 
ich am nächsten Tag mit der 
Kreiselegge und dem Front-
packer das Saatbett vorberei-
ten konnte. Nachdem ich kurz 
nach Mittag fertig geworden 
war, kam mein Lehrmeister 
mit dem Kubota und der 
Einzelkornsämaschine. Zuerst 
stellten wir sie ein, um die 
Sonnenblumen zu säen. 
Anschliessend machte er die 

ersten paar Längen, um mir 
zu zeigen, wie es funktioniert. 
Im Anschluss überliess er mir 
das Steuer.

Am Donnerstag fuhr ich noch 
mit der Federzinkenegge durch 
den ehemaligen Zuckerrü-
benacker, der zu einem frühe-
ren Zeitpunkt mit dem Tiefen-
grubber bereits gelockert 
worden war. Bei windigem und 
regnerischem Wetter am Frei-
tag stand dann Stallarbeit an. 
Mein Auftrag war es, bei allen 
Kühen den Schwanz zu sche-
ren. Diese Woche gefiel mir 
sehr, da ich viel Traktor fahren 
konnte und auch neue Arbeiten 
erlernen durfte. Tobias Keller

Tobias Keller aus Opfershofen TG (21) macht sein 1. und 2. Lehrjahr in der Zweitausbildung auf dem 
Lehrbetrieb von Simon Stiefel in Hefenhausen TG. (Bild zVg)
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